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Einladung zur Hauptversammlung 
 

 

Liebe Mitglieder und Sympathisanten 

 

Das erste Jahr der Jugendsession Graubünden ist überstanden, es ist deshalb an der Zeit, dass 

wir Rückschau halten und das Vereinsjahr 2019 offiziell abschliessen. Aus diesem Grund laden 

wir euch zur Hauptversammlung der Jugendsession Graubünden wie folgt ein:  

 

Samstag, 7. März 2020, um 10:30 Uhr 

Sitzungszimmer 5, Grossratsgebäude Chur 

 

Im Anschluss an die Hauptversammlung laden wir euch zu einem gemeinsamen Mittagessen 

in der Nähe des Grossratsgebäudes ein. Die Kosten für das Essen und ein Getränk werden von 

der Jugendsession Graubünden übernommen.  

 

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis spätestens 3. März 2020 obligatorisch 

– entweder per Mail (info@jugendsession-gr.ch) oder telefonisch (+41 78 857 65 54). Bitte 

teilt uns insbesondere mit, ob ihr an der Versammlung und am Mittagessen dabei seid.  

 

Die Traktandenliste der Hauptversammlung und den Jahresbericht 2019 findet ihr beiliegend. 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Jugendsession Graubünden  

  

Nicola Stocker  

Präsident  

 

 

Traktanden 

Statutenänderung 

  

mailto:info@jugendsession-gr.ch
mailto:info@jugendsession-gr.ch


 

 

Traktanden  
Hauptversammlung vom Samstag, 7. März 2020 

10:30 Uhr, Sitzungszimmer Grossratsgebäude, Chur 

 

 

1 Begrüssung durch den Präsidenten 

2 Wahl Stimmenzählende 

3 Genehmigung Protokoll Gründungsversammlung 2019 

4 Jahresbericht des Präsidenten 

5 Jahresprogramm 2020 und Vorstellung Strategie 

6 Jahresrechnung 2019 und Budget 2020 

7 Entlastung Präsidium und Vorstand 

8 Festsetzen des Mitgliederbeitrages 2021 

9 Wahlen 

 Präsidium 

 Vorstandsmitglieder 

 Revisionsstelle 

10 Statutenänderung 

11 Anträge 

 Einzureichen bis 3. März 2020 (info@jugendsession-gr.ch)  

12 Varia 
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Statutenänderung 
 

 

Auszug aus den aktuellen Statuten Änderungsvorschlag  

Kapitel II  Der Vorstand 

Art. 17  Zusammensetzung 

- 

Kapitel II  Der Vorstand 

Art. 17  Zusammensetzung 

6 (neu) Die Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich 

ehrenamtlich tätig. Vorbehalten bleibt der Ersatz 

anfallender Spesen. Ein massvolles Entgelt an 

Vorstandsmitglieder kann ausgerichtet werden, 

wenn Tätigkeiten wahrgenommen werden, welche 

über die ordentliche Vorstandstätigkeit hinaus-

gehen. Der Vorstand erlässt hierzu weitere Best-

immungen. 

 

Art. 23  Jugendsession 

- 

Art. 23  Jugendsession 

3 (neu) Der Vorstand kann hierzu weitere Bestim-

mungen erlassen. 

 

VII. Statutenrevision & Auflösung 

 des Vereins 

Art. 29  Auflösung des Vereins 

2 Die Liquidation obliegt dem Vorstand. Sofern 

keine anderweitige Verwendung des Vereinsver-

mögens beschlossen wurde, werden die nach der 

durchgeführten Auflösung des Vereins noch vor-

handenen flüssigen Mittel auf die im Staatskalen-

der des Kantons Graubünden eingetragenen 

Jungparteien verteilt.  

 

VII. Statutenrevision & Auflösung 

 des Vereins 

Art. 29  Auflösung des Vereins 

2 Die Liquidation obliegt dem Vorstand. Sofern 

keine anderweitige Verwendung des Vereinsver-

mögens beschlossen wurde, werden die nach der 

durchgeführten Auflösung des Vereins noch vor-

handenen flüssigen Mittel auf die im Staatskalen-

der des Kantons Graubünden eingetragenen 

Jungparteien verteilt. Das im Falle der Auflösung 

des Vereins vorhandene Vermögen ist einer steu-

erbefreiten Institution bzw. ähnlicher Zweckset-

zung mit Sitz in der Schweiz oder den im Staats-

kalender des Kantons Graubünden eingetragenen 

Jungparteien zuzuwenden.  

 

VIII. Schlussbestimmungen 

Art. 32  Inkrafttreten 

Die vorliegenden Statuten treten nach deren An-

nahme durch die Gründungsversammlung vom 

19. Januar 2019 mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

VIII. Schlussbestimmungen 

Art. 32  Inkrafttreten 

Die vorliegenden Statuten treten nach deren An-

nahme durch die Hauptversammlung vom 7. März 

2020 mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

 


